
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Bezirksregierung Köln 
Az.: 52.03.01-0027/22/2.15-Km 

Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für die Firma Agrarener-
gie Vettweiß GmbH 

Auf Grundlage des § 10 Abs. 3 und 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) in Verbindung mit den §§ 8, 9 der Neunten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) in der jeweils zurzeit geltenden 
Fassung wird Folgendes bekanntgegeben: 

Die Firma Agrarenergie Vettweiß GmbH, Wellingstraße 54 in 49328 Melle hat bei der 
Bezirksregierung Köln als zuständige Genehmigungsbehörde mit Antrag vom 
25.05.2022, eingegangen am 25.05.2022, letztmalig ergänzt am 24.06.2022, eine 
Genehmigung nach § 16 BImSchG für die wesentliche Änderung einer Biogasanlage 
auf dem Gelände in Am Mersheimer Graben 15 in 52391 Vettweiß, Gemarkung Vett-
weiß, Flur 5, Flurstücke 284 und 285 beantragt.  

Gegenstand des Genehmigungsverfahrens umfasst im Wesentlichen: 
• die Änderung der Einsatzstoffe: es sollen zukünftig neben Energiepflanzen als 

NawaRos gemäß Anlage 2 II des EEG 2009 auch feste und flüssige Wirtschafts-
dünger eingesetzt werden 

• die Errichtung und der Betrieb zwei neuer Feststoffdosierer:  

− Feststoffeintrag 3: Standort Fermenter 5 (ehemals Nachgärer) mit Annah-
mecontainer, Mischbehälter und Direkteintrag in Fermenter 5 

− Feststoffeintrag 4: Standort Fermenter 1 mit Annahmecontainer, Substrat-
zerkleinerung (Hammermühle) und Flüssigdosierung in Fermenter 1-2  

• die Umnutzung von Nachgärer zum Fermenter 5 
• die Errichtung und der Betrieb von einem Vorlagebehälter zur Annahme von Gülle 
• die Errichtung und der Betrieb von zwei Rundbogenhallen auf den vorhandenen 

Fahrsiloflächen (Abteil 2 und 4) zur witterungsgeschützten Lagerung von festem 
Wirtschaftsdünger / separiertem Gärrest 

• die Errichtung und der Betrieb einer Ammoniakwäsche zur Reduktion von Ammo-
niak im Biogas 

• die Errichtung und der Betrieb einer externen Entschwefelungsanlage bestehend 
aus zwei Kolonnen und einer Technikzentrale zwischen Gärrestlager 1 und 2, zur 
Reduktion von Schwefelverbindungen im Biogas 

• die Errichtung und der Betrieb eines Sauerstoffgenerators im Container am 
Standort des bisherigen Wasserspeichers für Prozesswasser der Druckwasser-
wäsche (Wasserspeicher entfällt) 

• die Errichtung und der Betrieb einer Schwefelwasserstoffwäsche zur Reduktion 
von Schwefelverbindungen im Biogas 

• der Austausch der bisherigen Gaskühlung gegen ein leistungsstärkeres Aggregat 



• die Aufstellung von zwei neuen Aktivkohlefiltern zur Feinentschwefelung von Bio-
gas im Austausch zum bisherigen Aktivkohlefilter 

• die Übernahme der ORC-Anlage am BHKW 1, bestätigt durch § 15 BImSchG-An-
zeige vom 20.12.2021, Aktenzeichen 53.37-A15.1-300.0204/21-Haz  

Die Anlage soll nach Erteilung der Genehmigung in Betrieb genommen werden.  

Die geplante Biogasanlage ist den Nummern 1.2.2.2, 1.16, 8.6.3.1, 8.13, 9.1.1.2 und 
9.36 des Anhangs 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV) in der zurzeit gültigen Fassung zuzuordnen. 

Bei den Anlagen der Nummer 8.6.3.1 handelt es sich um Anlagen nach Artikel 10 der 
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments (IE-RL). 

Das Vorhaben fällt unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 
8.4.2.1 Spalte 2 Anlage 1 zum UVPG. Für das Vorhaben wurde deshalb eine allge-
meine Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 9 Abs. 4 und § 7 Abs. 1 UVPG unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien zur Feststel-
lung der UVP-Pflicht durchgeführt, ob die Änderung zusätzliche erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulas-
sungsentscheidung zu berücksichtigen wären.  

Die Prüfung hat ergeben, dass zusätzliche erhebliche nachteilige Auswirkungen hin-
sichtlich der Schutzgüter Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwi-
schen den vorgenannten Schutzgütern nicht zu erwarten sind. 

Insbesondere resultieren aus dem Änderungsvorhaben keine relevanten zusätzli-
chen Luftverunreinigungen oder Geruchsimmissionen, die eine Beeinträchtigung der 
Schutzgüter hervorrufen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch anla-
genspezifische Geräusche können ausgeschlossen werden, da die Immissionsricht-
werte aller beurteilten Immissionsorte eingehalten werden. Auswirkungen auf Natur- 
und Artenschutz sowie relevante Bodenbelastungen sind nicht zu erwarten. Eine Ge-
fährdung des Wassers ist ebenfalls nicht zu besorgen, da wassergefährdenden 
Stoffe den gesetzlichen Anforderungen entsprechend gehandhabt werden. 

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf die genannten Schutzgüter werden 
durch das Vorhaben nicht hervorgerufen. 

Das Vorhaben steht auch nicht in einem engeren Zusammenhang mit anderen Vor-
haben derselben Art (§10 Abs. 4 UVPG) und es liegt auch nicht innerhalb eines an-
gemessenen Sicherheitsabstandes eines Betriebsbereichs (§ 8 UVPG). 

Damit ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung in diesem Verfahren 
entbehrlich. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig an-
fechtbar. 



Der Genehmigungsantrag nach § 16 BImSchG sowie die zugehörigen Unterlagen lie-
gen gemäß § 10 Abs. 3 und 4 BImSchG in der Zeit vom 

11. Juli 2022 bis einschließlich 10. August 2022 

an den nachfolgend aufgeführten Stellen zu den folgenden Zeiten (außer an gesetzli-
chen Feiertagen) zur Einsichtnahme aus. 

• Bezirksregierung Köln 
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, Dezernat 52, Raum K 231 in den Zeiten: 
Montag bis Donnerstag:   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
      13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag:     08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
      13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

• Gemeinde Vettweiß, Der Bürgermeister, Rathaus Vettweiß 
Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Raum 001 in den Zeiten: 
Montag bis Freitag :   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag:     14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
Donnerstag:     14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Zusätzlich zu den genannten Zeiten ist nach vorheriger Abstimmung eine Einsicht-
nahme bei der Bezirksregierung Köln möglich. 

Mit dem Antrag und den zugehörigen Unterlagen werden gemäß § 10 Abs. 3 BIm-
SchG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Satz 2 der 9. BImSchV folgende entscheidungs-
erhebliche Berichte und Empfehlungen ausgelegt, die Angaben über die Auswirkun-
gen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit oder Empfehlungen zur 
Begrenzung dieser Auswirkungen enthalten: 

• Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros für Brandschutz Tüshaus GmbH (Pro-
jektnummer P2010007) vom 19.05.2022 

• Geruchsimmissionsprognose der Normec uppenkamp GmbH (Projektnummer I13 
1569 21) vom 04.03.2022  

• Schalltechnische Stellungnahme der Normec uppenkamp GmbH (Projektnummer 
I12055122R) vom 20.05.2022 

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG können bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungs-
frist, also bis einschließlich 10. September 2022 Einwendungen gegen das Vorha-
ben erhoben werden. Die Einwendungsfrist beginnt mit der Offenlage der Antragsun-
terlagen. Mit Ablauf der vorgenannten Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln be-
ruhen. Die Einwendungen sind schriftlich mit Namen und der vollen leserlichen An-
schrift an die Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, 50606 Köln oder an die v. g. Stel-
len, bei denen die Unterlagen ausgelegt werden, zu richten. Die Einwendungen kön-
nen auch elektronisch als einfache E-Mail unter Angabe des vollständigen Namens 



und der Anschrift sowie des o g. Aktenzeichens an die E-Mail-Adresse 52-Genehmi-
gung@bezreg-koeln.nrw.de erhoben werden. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden personenbezogene Daten erho-

ben. Diesbezügliche Datenschutzhinweise finden Sie unter https://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_53_industrieanlagen_genehmigungsverfah-

ren/index.html. Zudem werden diese Datenschutzhinweise mit den Planungsunterla-

gen ausgelegt und können bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, 50606 Köln 

angefordert werden. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Einwendungen der Antragstellerin sowie 
den beteiligten Behörden bekannt gegeben werden. Auf Verlangen der Einwender*in 
werden Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde im Rah-
men ihres Ermessens nach § 10 Abs. 6 BImSchG in Verbindung mit § 12 Abs. 1 S. 3 
der 9. BImSchV, ob sie die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendun-
gen mit der Antragstellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, erör-
tert. 

Der Erörterungstermin findet statt am 17.11.2022 und beginnt um 10:00 Uhr in der 
Bürgerbegegnungsstätte der Gemeinde Vettweiß, Gereonstraße 14 in 52391 Vett-
weiß. Der Termin für eine eventuell erforderliche Fortsetzung des Erörterungstermins 
wird ggf. im Erörterungstermin am 17.11.2022 bekannt gegeben.  

Zum Erörterungstermin wird nicht gesondert eingeladen. 

Der Erörterungstermin findet § 16 Abs. 1 der 9. BImSchV nicht statt, wenn 

1. Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben wor-
den sind, 

2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgezogen worden sind, 
3. ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf besonderen pri-

vatrechtlichen Titeln beruhen oder 
4. die erhobenen Einwendungen nach der Einschätzung der Bezirksregierung 

Köln keiner Erörterung bedürfen. 

Ein möglicher Wegfall des Erörterungstermins wird nach Ablauf der Einwendungsfrist 
gesondert öffentlich bekannt gemacht. 

Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich und dient 
dazu, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prü-
fung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. Aktiver Vortrag 
ist denjenigen Teilnehmer*innen vorbehalten, die rechtzeitig Einwendungen gegen 
das Vorhaben geltend gemacht haben (§14 der 9. BImSchV).  



Zur Feststellung der Identität sind Ausweispapiere beim Erörterungstermin bereitzu-
halten. Diejenigen, die Einwendungen erheben, können sich von einem oder einer 
Bevollmächtigten im Termin vertreten lassen. Die Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Genehmigungsbe-
hörde zu geben. Ausdrücklich wird darauf aufmerksam gemacht, dass die formge-
recht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben der Antragstellerin, oder bei 
Ausbleiben von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 

Die durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungs-
termin entstehenden Kosten können nicht erstattet werden. 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann gemäß § 10 Abs. 8 
BImSchG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Köln, den 27.06.2022 

Im Auftrag 
gez. Kaufmann 
 
 


